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RS OGH 1971/10/27 4Ob89/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1971

Norm

ABGB §152

ABGB §246

Rechtssatz

Ein Minderjähriger, der seinen Präsenzdienst ableistet, steht während dieser Zeit außerhalb der Verp9egung seiner

Eltern, selbst dann, wenn er vor oder nach dem Präsenzdienst bei den Eltern wohnte und von diesen verp9egt wurde.

Daher kann er sich während des Präsenzdienstes gemäß §§ 152, 246 ABGB dienstrechtlich verp9ichten und über sein

Einkommen frei verfügen, sofern die übernommenen Verp9ichtungen in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe

des Einkommens stehen.
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